An die 
Bundespolizeidirektion Wien
Bezirkspolizeikommissariat Innere Stadt
1010 Wien, Deutschmeisterplatz 3

AZ: S 41.---/S/02

Wien, --.11.2002

Berufung

Ich berufe gegen das Straferkenntnis (AZ: S 41.---/S/02) der Bundespolizeidirektion Wien vom --.11.2002, das ich am --.11.2002 erhalten habe, dem Grunde und der Höhe nach und begründe dies wie folgt:

1. Verweise ich auf mein Gedächtnisprotokoll vom --.2.2002, das ich bereits bei meinem Einspruch vom --5.7.2002 mitgesandt habe, und meine Rechtfertigung vom --.10.2002 und lege beide nochmals bei.

2. Zum Vorwurf, dass mein Fahrrad nicht mit Pedalrückstrahlern ausgerüstet war, habe ich bereits im Gedächtnisprotokoll ausgeführt, dass ich statt dessen bei Dunkelheit oder schlechter Sicht eine gelbe reflektierende Schärpe trage, deren reflektierende Fläche 24-mal so groß ist wie die Fläche von Pedalreflektoren. Weiters habe ich darauf hingewiesen, dass § 1 Abs. 1 Z. 7 der FahrradV vorsieht, dass Pedalreflektoren durch gleichartige Einrichtungen ersetzt werden können. 

Dazu führte die Behörde in Form der Stellungnahme des Herrn Insp B. vom --.8.2002 lediglich Folgendes aus: „Ich kann bestätigen, dass der Angezeigte eine gelbe reflektierende Schärpe trug. Inwiefern der § 1 Abs. 7 der Fahrradverordnung dafür anzuwenden ist, da die Verordnung auf das Fahrrad sich bezieht und nicht auf den Lenker, kann ich keine Angaben machen.“

Im Straferkenntnis vom --.11.2002 gibt es auch keine Angaben darüber, ob meine Schärpe als gleichartige Einrichtung anzusehen ist. Der Vorwurf der fehlenden Pedalrückstrahler wird darin jedoch aufrecht erhalten. Das Ermittlungsverfahren der Behörde muss also offensichtlich ergeben haben, dass § 1 Abs. 1 Z. 7 der Fahrradverordnung so auszulegen ist, dass eine gelbe reflektierende Schärpe mit der 24-fachen Fläche von Pedalreflektoren keine gleichartige Einrichtung zu Pedalreflektoren ist, weil sie sich auf dem Radfahrer befindet und nicht auf dem Fahrrad. Unter der Annahme, dass der Verordnungsgeber mit dieser Bestimmung die Verbesserung der Sichtbarkeit und Auffälligkeit von Radfahrern im Straßenverkehr bezweckt, erscheint die von der Behörde getroffene Auslegung von § 1 Abs. 1 Z. 7 FahrradV als nicht primär an diesem Ziel orientiert. Leider hat die Behörde weder im Ermittlungsverfahren noch im Straferkenntnis derartige Einrichtungen genannt, die ihrer Auslegung von § 1 Abs. 1 Z. 7 FahrradV entsprechen. Auch ich kenne keine Einrichtungen, die gleichartig zu Pedalreflektoren sind und am Fahrrad angebracht werden können. Wenn es solche Einrichtungen nicht gibt, ist jedoch entweder die Bestimmung des Verordnungsgebers, wonach anstelle von Pedalrückstrahlern gleichartige Einrichtungen zulässig sind, oder die Auslegung dieser Bestimmung durch die Behörde sinnlos.

3. Zum Vorwurf der Nichtbenützung eines Radweges habe ich bereits in meinem Gedächtnisprotokoll (siehe Beilage) festgehalten, dass ich trotz aufmerksamen Fahrens einen Radweg oder Radwegauffahrten nicht erkannt habe und deshalb auch nicht benutzen konnte. Die Behörde hat dies in ihrem Ermittlungsverfahren überhaupt nicht berücksichtigt, sondern führte dazu im Straferkenntnis Folgendes aus: „Ihr Einspruch wurde dem Meldungsleger zur Kenntnis gebracht und gab dieser in seiner Stellungnahme an, dass der Beschuldigte nicht bestreite, auf der Fahrbahn gefahren zu sein. Weiters verwies der Meldungsleger darauf, dass gemäss § 68 StVO die Radfahranlage zu benützen sei.“ 
Statt meine Angaben zu überprüfen und sich die Situation anzusehen, beharrt die Behörde einfach nur auf ihrem Vorwurf, den Radweg nicht benützt zu haben.

Durch einen Lokalaugenschein am --.11.2002 um 20 Uhr, habe ich untersucht, ob ich am ---.2.2002 im Verlauf meiner damaligen Fahrtroute den Radweg hätte erkennen können: 

a) An der Kreuzung der an der Südseite des Parlaments verlaufenden Straße mit der Ringstraße gibt es keine Radwegauffahrt. 

b) Im Bereich des Dr.-Karl-Renner-Ring ist der Radweg 15 m vom rechten Fahrstreifen der Ringstraßenfahrbahn entfernt. Zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Radweg befinden sich der Gleiskörper der Tram, eine Baumreihe, ein Gehweg und eine zweite Baumreihe. Von der Fahrbahn aus ist der Radweg nicht zu erkennen. Zum Vergleich: Der Radweg ist so weit von der Fahrbahn entfernt, wie die Neubaugasse im 7. Bezirk, in der die Buslinie 13A fährt, zwischen den Häusern breit ist.

c) An der Kreuzung mit der Stadiongasse gibt es in Verlängerung der Stadiongasse eine Radwegauffahrt. Die Auffahrt ist mit dem Verkehrszeichen „Radweg“ versehen. Das Verkehrszeichen ist zur Stadiongasse ausgerichtet, so dass es von dort aus gesehen werden kann. Von der Ringstraßenfahrbahn aus sieht man nur die Schmalseite (= Blechdicke) des Verkehrszeichens und kann daher die Radwegauffahrt nicht erkennen. Die Ausrichtung des Verkehrszeichens und die Gestaltung der Auffahrt in Verlängerung der Stadiongasse zeigen eindeutig, dass sie nur für jene Radfahrer vorgesehen ist, die von der Stadiongasse kommen, nicht jedoch für Radfahrer, die auf der Ringstraße fahren.

d) Der Radweg hinter den beiden Baumreihen endet am Nordende des Volksgartens. Vor dem Burgtheater gibt es keinen Radweg.

e) Auf dem Dr.-Karl-Lueger-Ring beginnt nördlich vom Burgtheater ein Radweg, der auf dem Gehweg, der zwischen den beiden rechten Baumreihen verläuft, durch Sperrlinie markiert ist. Das Verkehrszeichen, das den Beginn dieses Radwegs kennzeichnet, ist 13 m vom rechten Fahrstreifen entfernt. Das Verkehrszeichen kann nicht gesehen werden, wenn neben einem die Tram fährt, wie dies am --.2.2002 um etwa 17:45 der Fall war (siehe Gedächtnisprotokoll). Aufgrund seines großen Abstands von der Fahrbahn ist das Verkehrszeichen auch ohne Tram bei Dunkelheit nur schwer erkennbar und auch nur dann, wenn man den Blick so weit vom Verkehrsgeschehen auf der Fahrbahn wegschweifen lässt. 

Aufgrund der objektiven Gegebenheiten am --.2.2002 habe ich den Radweg nicht erkennen und deshalb auch nicht benützen können. Die Nichtbenützung des Radwegs ist nicht schuldhaft erfolgt und mir daher auch nicht vorzuwerfen. 

Ich habe mich so verhalten, wie es die StVO im Regelfall für das Radfahren vorschreibt: Ich bin auf der Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen gefahren. 

